
 

Stadt Hecklingen   

Der Bürgermeister  
 
          vom: 05.08.2020  
 
Beschluss: 122/20 
 
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich 
verantwortlich:  Fachbereich Bauwesen 
 
 
Beschluss: 
Der Stadtrat der Stadt Hecklingen beschließt die Ergänzungssatzung zur Satzung zur 
Umlage der Verbandsbeiträge der Unterhaltungsverbände „Untere Bode“ und „Selke/Obere 
Bode“ für den Umlagezeitraum 2016 in der Form der Anlage zur Beschlussvorlage. 
  
 
 
 

  
Beratungsfolge 

Sitzungs- 
datum Vertreter 

Votum der Vorberatungen/ 
Abstimmungsergebnis 

beschließendes Gremium 

gew. anw. Ja Nein Enth. ausg.* 

Ortschaftsrat Schneidlingen 31.08.2020                

Ortschaftsrat Groß Börnecke 01.09.2020                

Ortschaftsrat Cochstedt 02.09.2020                

Ortschaftsrat Hecklingen 07.09.2020                

Bau- und Ordnungsausschuss 09.09.2020                

Haupt- und Finanzausschuss 15.09.2020                

Stadtrat 22.09.2020                

 
 
 
* Aufgrund des § 33 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt haben   
  folgende Mitglieder weder an der Beratung, noch an der Abstimmung teilgenommen: 
 
 
 
Uwe Epperlein 
Bürgermeister 
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Gegenstand der Beschlussvorlage:  
Ergänzungssatzung zur Satzung zur Umlage der Verbandsbeiträge der 
Unterhaltungsverbände „Untere Bode„ und „Selke/Obere Bode“ für den Umlagezeitraum 
2016 
 
 
Beschluss: (siehe Seite 1) 
 
 
Begründung: 
Gemäß § 6 der Satzung zur Umlage der Verbandsbeiträge der Unterhaltungsverbände 
„Untere Bode“ und „Selke/Obere Bode“ kann die Festsetzung des Umlagesatzes in Form 
einer Ergänzungssatzung erfolgen. Für das Jahr 2016 liegt der Stadt Hecklingen die 
endgültige Festsetzung für die Umlage durch die Unterhaltungsverbände vor. 
 
In der vorliegenden Ergänzungssatzung werden die Umlagesätze (Flächenbeitrags- und 
Erschwernis-beitragssätze) für die Unterhaltungsverbände „Untere Bode“ und „Selke/Obere 
Bode“ für en Umlagezeitraum 2016 festgesetzt. 
 
Mit Beschluss 49/19 hat der Stadtrat bereits eine inhaltlich gleichlautende 
Ergänzungssatzung beschlossen. Diese wirkte aufgrund der Festlegungen zum Inkrafttreten 
jedoch nicht in den Erhebungszeitraum zurück, was zur Unwirksamkeit der Regelungen 
führte.  
 
Mit der neuerlichen Beschlussfassung soll diese Rückwirkung erreicht werden. Die neue 
Ergänzungssatzung liegt der Beschlussvorlage an. 
 
  
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 

 Keine finanziellen Auswirkungen 
  Finanzielle Auswirkungen 

  

Haushaltsjahr  
Produkt  
Sachkonto  
Maßnahme  
Planansatz/Entwurf  
Gesamt  

 
 
 
 
 
Anlagenverzeichnis: 
Ergänzungssatzung 2016 
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